
Infos aus der Bauabteilung  Gesetze Verordnungen 

 

                                                                                                               Gebäuderanking 

Bei künftigen Anträgen der Kirchengemeinden auf Zuschüsse aus Gemeinschaftsmitteln mit 

voraussichtlichen Baukosten über 30.000€ ist es wichtig, dass die Gebäude innerhalb der 

Region in ihrer Wertigkeit aufgelistet werden (→Prioritätenfolge). 

Um den Stellenwert einzelner Gebäude festzulegen, kann eine Hinterlegung mit harten Fak-

ten  hilfreich sein : 

 Wie hoch sind die voraussichtlichen Instandhaltungskosten in den nächsten Jahren? 

 wie ist die Lage des Gebäudes zu bewerten?  

 Wie intensiv wird das Gebäude genutzt? 

 wie hoch sind die Bewirtschaftungskosten? 

 

 

Die Bauabteilung kann bei Be-

darf  

 

- Ihre Gebäude begehen 

- die Investitionskosten ermitteln 

- die Bewirtschaftungskosten 

zusammentragen 

- nach  der Nutzungsintensität 

fragen 

- die Lage bewerten 

 

und alle Ergebnisse übersicht-

lich einem sogenannten "Ge-

bäudesteckbrief" zusammen-

fassen 

 

 

 

 

 

 

 

- die Prioriätenfolge sollte 
einmalig festgelegt werden 
und für alle nachfolgenden 
Anträge gelten 
- Wird eine Kirche als wert-
voll benannt, sind die Ne-
bengebäude mit einbezo-
gen (Glockenturm, Fried-
hofsgebäude...) 


